
 
_________________________________ 
 (Name, Anschrift, Telefon, LSBH-Nr. des Vereins) 

 
______________________________ 
(Name, Anschrift, Telefon des Fahrtenleiters)  

A n t r a g 

auf Gewährung eines städtischen Zuschusses für 

□ Wochenend-, Wander-, Ferien- und Studienfahrten – pro Tag und Teilnehmer bis zu 7,50 € 

□ Internationale Begegnungen – pro Tag und Teilnehmer bis zu 12,- € 
 

Ort der Maßnahme Dauer Tage Zahl der Teilnehmer Freizeittage 

Sp.4 x Sp.7 

Zuschussbetrag Verein 

Gesamtkosten 
 

€ 
von bis Jugendl. 

Leiter/ 
päd. 

Kräfte 
zus. 

pro Tag u.  
Teilnehmer 

€ 

insgesamt 
 

€ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Wir bitten um Überweisung auf   IBAN: _____________________________________________________ bei ________________________________________________ 
 

    BIC:______________________________________ Kontoinhaber (Verein!):_______________________________________________ 

 

Frankfurt am Main, den ____________________  ___________________________________   ___________________________ 
                          (Unterschrift des Leiters der Organisation u. Vereinsstempel)                    (Unterschrift des Fahrtenleiters) 
 

Anmerkungen: 
Bei internationalen Begegnungen bitte Einladungsschreiben und gemeinsames Programm mit der Partnergruppe beifügen! 

Sp. 4: An- und Abreisetag gelten jeweils als volle Tage (Mindestdauer 2 Tage). 
Sp. 6: je angefangene 7 Jugendliche kann 1 Leiter bezuschusst werden (Jugendliche: bis zum Alter von einschließlich 26 Jahren). 
Sp. 7: Bitte Teilnehmerliste mit Namen, Geburtsdatum, Anschrift der Teilnehmer und Leiter beifügen. Die TN-Liste ist vom Fahrtenleiter zu unterschreiben.  
Sp. 11: Bitte tragen Sie Ihre Gesamtkosten in Spalte 11 ein (Nachweise und Quittungen sind nicht erforderlich). 
Wichtig: LSBH-Nummer bitte angeben, sonst ist eine Bearbeitung nicht möglich! 
Bei Inlandsfahren ist ebenfalls ein Programm beizufügen; Auszahlungen erfolgen erst nach Eingang der Bestätigung über den Erhalt des Geldes. 

Eine interne Prüfung über die Verwendung der Gelder behält sich die Sportjugend ausdrücklich vor. 


